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Mehr als jeder 14. Euro, den
die Deutschen heute im
Einzelhandel ausgeben,
fließt an die Versandan-

bieter: 2009 waren es rund 29 Mrd.
Euro. Weit über die Hälfte davon
entfällt auf Online-Geschäfte, mit
stark steigender Tendenz. Für den
Kunden ist ein solcher Einkauf be-
quem. Freilich: Er geht auch höhere
Risiken ein als beim Kauf im Laden.
Wird er nicht auf Rechnung belie-
fert, muss er einem Anbieter, des-
sen Seriosität er oft nur schwer beur-
teilen kann, seine Bank- oder Kredit-
kartendaten anvertrauen. Überdies
kauft er die Katze im Sack, weil er
die Ware vor Vertragsschluss nicht
in Augenschein nehmen und zum
Beispiel Kleidung nicht anprobie-
ren kann.

Beide Umstände könnten die At-
traktivität des Versandhandels we-
sentlich senken. Für beide gibt es
aber marktkonforme Lösungen: Die
Unsicherheit über den Anbieter kön-
nen Testberichte und Bewertungen
im Internet, wie sie etwa Amazon
Marketplace und Ebay vorsehen,
vermindern. Zahlungen lassen sich
über Unternehmen wie Amazon
oder Paypal abwickeln, die für die
ordnungsgemäße Lieferung durch
den Verkäufer einstehen. Und der
Unsicherheit hinsichtlich der Ware
kann durch Einräumung eines Rück-
gabe- oder Umtauschrechts begeg-
net werden.

Widerrufsrecht verursacht Kosten

Schon vor Beginn des Internet-Zeit-
alters gewährten viele Anbieter ih-
ren Kunden ein solches Recht. In ih-
rer Werbung stellten sie die Möglich-
keiten heraus, um den Verbrau-
chern die Scheu vor dem Versand-
handel zu nehmen. Im Jahr 1997 er-
ließ dann die Europäische Gemein-
schaft die Fernabsatzrichtlinie.
Diese verpflichtet die Mitgliedstaa-
ten, den Verbrauchern,
die beispielsweise schrift-
lich, telefonisch oder
über das Internet Waren
oder Dienstleistungen er-
werben, gesetzlich ein
Widerrufsrecht einzuräu-
men. Sie regelt auch die
Ausgestaltung dieses
Rechts.

Die Vorgaben sind
zwingend: Unterneh-
mer und Verbraucher
können von ihnen auch
einverständlich nicht zulasten des
Verbrauchers abweichen, etwa in-
dem sie das Widerrufsrecht aus-
schließen. Ob das angemessen ist,
ist zweifelhaft. Mehr Verbraucher-
schutz ist keineswegs stets im Inte-
resse der Konsumenten, weil er
nicht kostenlos zu haben ist. Die Un-
ternehmer kalkulieren die Kosten,
die ihnen das Widerrufsrecht verur-
sacht, in ihre Preise ein. Ein Verbrau-

cher muss so für das Bestehen des
Widerrufsrechts zahlen.

Wer heute ein Notebook im Ver-
sandhandel kauft, erwirbt zwangs-
weise eine Art Versicherung mit, die
es ermöglicht, das Notebook durch
Ausübung des Widerrufsrechts zu-
rückzugeben. Für die Versicherung

muss der Käufer bezah-
len, unabhängig davon,
ob er sich den Widerruf
vorbehält oder sicher
ist, das Notebook behal-
ten zu wollen.

Die Verbraucher, de-
nen nichts am Widerrufs-
recht liegt, zahlen also
für diejenigen mit, die
widerrufen – es kommt
zu einer Quersubventio-
nierung. Die Höhe hängt
davon ab, welchen An-

teil der Kosten ein Unternehmer
dem Verbraucher auferlegen darf.
Ist der Spielraum gering, werden die
anderen Kunden stärker in die
Pflicht genommen. Die Ausgestal-
tung des Widerrufsrechts entschei-
det also darüber, wie viel alle Ver-
braucher für die Widerrufenden mit-
zahlen: Wie steht es mit den Kosten
für die Hinsendung und die Rücksen-
dung der Ware? Darf der Unterneh-

mer eine Bearbeitungsgebühr ver-
langen? Darf er einen Ausgleich da-
für fordern, dass er die zurückge-
sandte Ware nicht mehr als neu ver-
kaufen kann, weil der Verbraucher
sie benutzt hat? Was geschieht,
wenn die Ware beschädigt zurück-
kommt?

Die Fernabsatzrichtlinie bringt
kaum Klarheit. Dort heißt es: „Da-
mit es sich um mehr als ein bloß for-
males Recht handelt, müssen die
Kosten, die vom Verbraucher im
Fall der Ausübung des Widerrufs-
rechts getragen werden, auf die un-
mittelbaren Kosten der Rücksen-
dung der Waren begrenzt werden.
Es ist Sache der Mitgliedstaaten, wei-
tere Bedingungen und Einzelheiten
für den Fall der Ausübung des Wi-
derrufsrechts festzulegen.“

EU-Richter stärken Konsumenten

Der deutsche Gesetzgeber hat das
so umgesetzt, dass der Verbrau-
cher prinzipiell Wertersatz für eine
Beschädigung der Sache leisten
muss, auch wenn er sie nicht ver-
schuldet hat. Zudem muss er einen
Ausgleich dafür zahlen, dass er die
Sache nutzen konnte.

Was die Rücksendekosten anbe-
langt, war der deutsche Gesetzge-

ber verbraucherfreundlicher als
die Richtlinie: Sie dürfen dem Ver-
braucher nur auferlegt werden,
wenn die zurückzusendende Sache
nicht mehr als 40 Euro kostet oder
wenn er zum Zeitpunkt des Wider-
rufs noch nicht gezahlt hat. Für die
Hinsendekosten findet sich keine
besondere gesetzliche Regelung.
Der Bundesgerichtshof (BGH) ist
der Ansicht, dass der Verbraucher
sie zumindest dann tragen muss,
wenn sie gesondert in Rechnung ge-
stellt werden.

Was der deutsche Gesetzgeber
und der Bundesgerichtshof mei-
nen, ist freilich nicht das letzte
Wort – das steht dem Gerichtshof
der Europäischen Union (EuGH) in
Luxemburg zu. Das deutsche Recht
muss den Vorgaben der Fernabsatz-
richtlinie entsprechen und der
EuGH entscheidet über deren Aus-
legung.

Im vergangenen Jahr haben die
Luxemburger zwei Urteile gefällt,
die die Rechte der Konsumenten
stärken: Erstens hat der EuGH ent-
schieden, dass – entgegen der An-
sicht des BGH – dem Verbraucher
bei einem Widerruf die Hinsende-
kosten nicht auferlegt werden dür-
fen, da ihn das von der Ausübung
seines Widerrufsrechts abhalten
könnte. Aus dem gleichen Grund
hielten die Richter es in der zwei-
ten Entscheidung für unzulässig,
den Verbraucher zu einer Aus-
gleichszahlung zu verpflichten,
weil er bis zur Rücksendung der
Ware die Möglichkeit zur Nutzung
hatte.

Dagegen kann der Unternehmer
einen angemessenen Ausgleich ver-
langen, wenn er beweist, dass der
Kunde die Ware tatsächlich verwen-
det hat. Widerruft dieser beispiels-
weise den Kauf eines Notebooks,
muss er demzufolge nicht dafür
zahlen, dass er das Gerät zwei Wo-
chen lang nutzen konnte, sondern
nur dafür, dass er es nachweislich
eine bestimmte Zahl von Stunden
genutzt hat.

Gesetzgeber sollte BGB anpassen

Es ist zu hoffen, dass der EuGH bald
Gelegenheit erhält, weitere Fragen
zu beantworten. So ist es zweifel-
haft, ob die europäischen Richter
die vom deutschen Recht statuierte
Pflicht akzeptieren werden, für Be-
schädigungen verschuldensunab-
hängig Wertersatz zu leisten.

Das deutsche Recht kann zwar
jetzt schon im Sinne der Vorgaben
des EuGH ausgelegt werden. Den-
noch sollte der Gesetzgeber zur
Klarstellung das Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) ändern. Er sollte die Ge-
legenheit nutzen, dem Verbraucher
entgegen der bisherigen Regelung
generell die Kosten für die Rücksen-
dung der Ware aufzuerlegen. Die eu-
roparechtlichen Vorgaben begünsti-
gen den Verbraucher schon in ho-
hem Maße und führen zu einer pro-
blematischen Quersubventionie-
rung. Man sollte deshalb nicht noch
über diese Vorgaben hinausgehen.
Sie zu erfüllen ist – wie die EuGH-
Entscheidungen zeigen – schon
schwer genug.

Florian Faust ist Inhaber des Lehr-
stuhls für Bürgerliches Recht,
Handels- undWirtschaftsrecht und
Rechtsvergleichung an der Bucerius
Law School in Hamburg.

Verbraucher zahlen für ihre Rechte
Der Europäische
Gerichtshof stärkt die
Position der Kunden im
Versandhandel. Die
Unternehmen schlagen
die höheren Kosten
aber auf die Preise auf.

InternetDie Deutschen werden
in diesem Jahr mehr Geld im
Netz ausgeben als je zuvor. Der
Bundesverband des Deutschen
Versandhandels (BVH) rechnet
mit einem Umsatz von rund 24,3
Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vor-
jahr ist das ein Zuwachs von fast
zwölf Prozent. Fast drei Viertel
davonmachenWarenbestellun-
gen aus, der Rest entfällt auf digi-
tale Dienstleistungen.

GesamtmarktAuch insgesamt
kann der Versandhandel zule-
gen. Die Kunden werden in die-
sem Jahr voraussichtlichWaren
imWert von 29,9 Mrd. Euro be-
stellen – das sind 2,7 Prozent
mehr als im vergangenen Jahr.
Mehr als 53 Mio. Deutsche sind
nach BVH-Angaben Kunden ei-
nes Versandhändlers. Ammeis-
ten Geld geben sie für Kleidung
und Schuhe aus – 2009 waren es
rund 13,4 Mrd. Euro. Mit Medien,
Bild- und Tonträger erzielten die
Händler 3,1 Mrd. Euro, mit Bü-
chern, CDs und DVDs rund 2,3
Mrd. Euro.
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Wachstumsmarkt Online-Handel: Versandlager von Amazon in Leipzig.
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S tolze 3020 600 Euro für einen Rechtsbera-
tungsauftrag. Die erst nachträglich bekanntge-
machten Auftragskriterien im Zusammenhang

mit dem Neubau des Schiffshebewerks lauteten wie
folgt: „Wirtschaftlich günstigstes Angebot in Bezug
auf folgende Kriterien: Renommee, Gewichtung: 60
Prozent; Kundendienst, Gewichtung: zehn Prozent;
Preis, Gewichtung: 30 Prozent.“

Eine heimliche, binnenmarktrelevante Beauftra-
gung mit dem Kriterium „Renommee“ ist willkür-
lich und verstößt gegen das Gemeinschaftsrecht.
Wie die Kommission der Europäischen Union 2006
ausgeführt hat, kommt angesichts der Haushaltspro-
bleme vieler Mitgliedstaaten dem effizienten Ein-
satz staatlicher Gelder eine hohe Bedeutung zu.
Transparente Vergabeverfahren zur Abwehr von
Korruption und Günstlingswirtschaft haben sich be-
währt.

Gleiche Qualität zum halben Preis

Warum müssen Architekturleistungen europaweit
ausgeschrieben werden und Rechtsanwaltsleistun-
gen nicht? Angst vor dem Wettbewerb? Vergabever-
fahren würden dazu führen, dass Stundensätze sin-
ken und die Qualität steigt. Gute Leistungen werden
im Wettbewerb ermittelt. Die öffentliche Hand
muss unsere Steuergelder wirtschaftlich einsetzen.
Bei gleicher Qualität wäre bei einer Ausschreibung
bis zu 50 Prozent Ersparnis möglich gewesen.

Frischer Wind für den Anwaltsmarkt, hinfort mit
Renommee, Vetternwirtschaft und üblem Hofliefe-
rantentum! Rechtsberatungsleistungen sind in ei-
nem transparenten, wettbewerblichen und auf
Gleichbehandlung basierenden Verfahren zu verge-
ben.

GARMISCH. Aufatmen in Nieder-
sachsen: Nach einem Urteil des
Oberlandesgerichts Celle war die
Ausschreibung für den Neubau des
Landeskriminalamts juristisch kor-
rekt. Damit kann das Wirtschaftsmi-
nisterium das Projekt wie geplant
in Angriff nehmen.

Gegen die Ausschreibung geklagt
hatte eine Anwaltskanzlei, die sich
auf Paragraf 97 Abs. 3 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB) berief. Demnach hat der
Staat bei der Vergabe von Aufträgen
mittelständische Interessen zu be-
rücksichtigen, indem er Leistungen
in der Menge aufteilt (Teillose) und
getrennt nach Art oder Fachgebiet
(Fachlose) vergibt. Niedersachsen
jedoch wollte die wirtschaftliche,
technische und juristische Bera-
tung an einen Gesamtberater verge-
ben. Damit hätten kleine Kanzleien
keine Chance gegenüber multidis-
ziplinären großen Wettbewerbern.

Die Celler Richter jedoch urteil-
ten, dass die Ausschreibung nicht
gegen das Gesetz verstoßen habe.
Denn dem GWB zufolge darf die öf-
fentliche Hand mehrere Teil- oder
Fachlose auch zusammen verge-
ben, wenn wirtschaftliche oder
technische Gründe dies erfordern.
Das wiederum spricht für eine Ver-
gabe im Paket – denn sie ist in der
Regel günstiger. Das Gericht gab zu-
dem zu bedenken, dass bei einer
Vergabe von Teillosen nicht gewähr-
leistet sei, dass sie inhaltlich mit
den anderen Teilleistungen zusam-
mengefügt werden könnten.

Tatsächlich dürfte der wirtschaft-
liche Vorteil einer Gesamtvergabe
bei den meisten Großaufträgen ge-
geben sein. Der eigentlichen Idee
des Paragrafen 93 GWB, die Förde-
rung mittelständischer Unterneh-
men, widerspricht das. Das Celler
Urteil bevorzugt daher große Kanz-
leien, die eine Gesamtberatung
günstiger aus einer Hand anbieten
können. crz

Rechtsberatungsleistungen, deren Inhalte
vorab nicht erschöpfend und eindeutig be-
schreibbar sind, müssen nicht europaweit

ausgeschrieben werden. Im Vergleich mit der Ver-
gabe anderer freiberuflicher Dienstleistungen, wie
zum Beispiel von Architekten, vermag dieses Er-
gebnis zunächst erstaunen. Bei näherer Betrach-
tung überzeugt hier jedoch die Logik des vergabe-
rechtlichen Systems.

Der Sinn des Vergaberechts besteht darin, einen
europäischen Binnenmarkt zu ermöglichen. Inte-
ressierte Unternehmen sollen durch europaweite
Ausschreibungen die Chance erhalten, auch Ange-
bote für Aufträge in anderen Mitgliedstaaten abzu-
geben.

Kein Platz für Reformen

Hierbei hat der europäische Gesetzgeber zwischen
den einzelnen Dienstleistungen unterschieden, da
bestimmte Aufträge bereits von ihrer Natur her für
Unternehmen in anderen Ländern eher uninteres-
sant sind – das sind sogenannte nachrangige Dienst-
leistungen. Deren Vergabe genießt deshalb Verfah-
renserleichterungen. So ist insbesondere keine eu-
ropaweite Bekanntmachung erforderlich.

Auch Rechtsberatungsleistungen gehören zur
Gruppe der nachrangigen Dienstleistungen. Damit
bedarf ihre Vergabe im Regelfall rechtmäßiger-
weise keiner europaweiten Ausschreibung.

Da gerade die juristische Betreuung großer Pro-
jekte in den meisten Fällen spezifische Kenntnisse
und Erfahrungen im jeweiligen nationalen Recht er-
fordert, ist diese Regelung zu begrüßen – und sollte
daher auch beibehalten werden. Für Reformbestre-
bungen ist an dieser Stelle kein Platz.

Christian Braun,
Rechtsanwalt in
Leipzig

Beim Neubau des Schiffshebewerks in Niederfinow, welches nach
mehr als 70 Betriebsjahren unter der Federführung des Baukon-
zerns Bilfinger Berger über die nächsten fünf Jahre ersetzt werden

soll, geht es um eine Menge Geld: Das Investitionsvolumen des Projekts
beträgt 285 Mio. Euro. Davon steuert die Europäische Union rund 48
Mio. Euro bei. Umso erstaunlicher ist es, dass die rechtliche Betreuung
des Großprojekts mit einem Etat von immerhin drei Mio. Euro nicht öf-

fentlich ausgeschrieben wurde. Das Oberlandesgericht Düsseldorf aller-
dings bescheinigte dem Staat, sich bei der Auftragsvergabe korrekt ver-
halten zu haben (Az.: VII-Verg 55/09). Unter den Juristen geht der Streit
indes weiter. Die zentrale Frage lautet: Muss die öffentliche Hand künf-
tig auch Aufträge für Rechtsdienstleistungen europaweit ausschreiben,
die sie mangels eigener Expertise von externen Anwaltskanzleien für Mil-
lionenbeträge einkauft?

Pro:MehrWettbewerb sorgt für
bessere Ergebnisse

Niedersachsen
darf Expertise
im Paket buchenMuss der Staat anwaltliche

Beratungsleistungen europaweit ausschreiben?

Arnold Boesen,
Rechtsanwalt in
Bonn

Contra: GroßeProjekte brauchen
Know-how in nationalemRecht
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© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de. © Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

Florian Faust
Hamburg

Mehr als jeder 14. Euro, den
die Deutschen heute im
Einzelhandel ausgeben,
fließt an die Versandan-

bieter: 2009 waren es rund 29 Mrd.
Euro. Weit über die Hälfte davon
entfällt auf Online-Geschäfte, mit
stark steigender Tendenz. Für den
Kunden ist ein solcher Einkauf be-
quem. Freilich: Er geht auch höhere
Risiken ein als beim Kauf im Laden.
Wird er nicht auf Rechnung belie-
fert, muss er einem Anbieter, des-
sen Seriosität er oft nur schwer beur-
teilen kann, seine Bank- oder Kredit-
kartendaten anvertrauen. Überdies
kauft er die Katze im Sack, weil er
die Ware vor Vertragsschluss nicht
in Augenschein nehmen und zum
Beispiel Kleidung nicht anprobie-
ren kann.

Beide Umstände könnten die At-
traktivität des Versandhandels we-
sentlich senken. Für beide gibt es
aber marktkonforme Lösungen: Die
Unsicherheit über den Anbieter kön-
nen Testberichte und Bewertungen
im Internet, wie sie etwa Amazon
Marketplace und Ebay vorsehen,
vermindern. Zahlungen lassen sich
über Unternehmen wie Amazon
oder Paypal abwickeln, die für die
ordnungsgemäße Lieferung durch
den Verkäufer einstehen. Und der
Unsicherheit hinsichtlich der Ware
kann durch Einräumung eines Rück-
gabe- oder Umtauschrechts begeg-
net werden.

Widerrufsrecht verursacht Kosten

Schon vor Beginn des Internet-Zeit-
alters gewährten viele Anbieter ih-
ren Kunden ein solches Recht. In ih-
rer Werbung stellten sie die Möglich-
keiten heraus, um den Verbrau-
chern die Scheu vor dem Versand-
handel zu nehmen. Im Jahr 1997 er-
ließ dann die Europäische Gemein-
schaft die Fernabsatzrichtlinie.
Diese verpflichtet die Mitgliedstaa-
ten, den Verbrauchern,
die beispielsweise schrift-
lich, telefonisch oder
über das Internet Waren
oder Dienstleistungen er-
werben, gesetzlich ein
Widerrufsrecht einzuräu-
men. Sie regelt auch die
Ausgestaltung dieses
Rechts.

Die Vorgaben sind
zwingend: Unterneh-
mer und Verbraucher
können von ihnen auch
einverständlich nicht zulasten des
Verbrauchers abweichen, etwa in-
dem sie das Widerrufsrecht aus-
schließen. Ob das angemessen ist,
ist zweifelhaft. Mehr Verbraucher-
schutz ist keineswegs stets im Inte-
resse der Konsumenten, weil er
nicht kostenlos zu haben ist. Die Un-
ternehmer kalkulieren die Kosten,
die ihnen das Widerrufsrecht verur-
sacht, in ihre Preise ein. Ein Verbrau-

cher muss so für das Bestehen des
Widerrufsrechts zahlen.

Wer heute ein Notebook im Ver-
sandhandel kauft, erwirbt zwangs-
weise eine Art Versicherung mit, die
es ermöglicht, das Notebook durch
Ausübung des Widerrufsrechts zu-
rückzugeben. Für die Versicherung

muss der Käufer bezah-
len, unabhängig davon,
ob er sich den Widerruf
vorbehält oder sicher
ist, das Notebook behal-
ten zu wollen.

Die Verbraucher, de-
nen nichts am Widerrufs-
recht liegt, zahlen also
für diejenigen mit, die
widerrufen – es kommt
zu einer Quersubventio-
nierung. Die Höhe hängt
davon ab, welchen An-

teil der Kosten ein Unternehmer
dem Verbraucher auferlegen darf.
Ist der Spielraum gering, werden die
anderen Kunden stärker in die
Pflicht genommen. Die Ausgestal-
tung des Widerrufsrechts entschei-
det also darüber, wie viel alle Ver-
braucher für die Widerrufenden mit-
zahlen: Wie steht es mit den Kosten
für die Hinsendung und die Rücksen-
dung der Ware? Darf der Unterneh-

mer eine Bearbeitungsgebühr ver-
langen? Darf er einen Ausgleich da-
für fordern, dass er die zurückge-
sandte Ware nicht mehr als neu ver-
kaufen kann, weil der Verbraucher
sie benutzt hat? Was geschieht,
wenn die Ware beschädigt zurück-
kommt?

Die Fernabsatzrichtlinie bringt
kaum Klarheit. Dort heißt es: „Da-
mit es sich um mehr als ein bloß for-
males Recht handelt, müssen die
Kosten, die vom Verbraucher im
Fall der Ausübung des Widerrufs-
rechts getragen werden, auf die un-
mittelbaren Kosten der Rücksen-
dung der Waren begrenzt werden.
Es ist Sache der Mitgliedstaaten, wei-
tere Bedingungen und Einzelheiten
für den Fall der Ausübung des Wi-
derrufsrechts festzulegen.“

EU-Richter stärken Konsumenten

Der deutsche Gesetzgeber hat das
so umgesetzt, dass der Verbrau-
cher prinzipiell Wertersatz für eine
Beschädigung der Sache leisten
muss, auch wenn er sie nicht ver-
schuldet hat. Zudem muss er einen
Ausgleich dafür zahlen, dass er die
Sache nutzen konnte.

Was die Rücksendekosten anbe-
langt, war der deutsche Gesetzge-

ber verbraucherfreundlicher als
die Richtlinie: Sie dürfen dem Ver-
braucher nur auferlegt werden,
wenn die zurückzusendende Sache
nicht mehr als 40 Euro kostet oder
wenn er zum Zeitpunkt des Wider-
rufs noch nicht gezahlt hat. Für die
Hinsendekosten findet sich keine
besondere gesetzliche Regelung.
Der Bundesgerichtshof (BGH) ist
der Ansicht, dass der Verbraucher
sie zumindest dann tragen muss,
wenn sie gesondert in Rechnung ge-
stellt werden.

Was der deutsche Gesetzgeber
und der Bundesgerichtshof mei-
nen, ist freilich nicht das letzte
Wort – das steht dem Gerichtshof
der Europäischen Union (EuGH) in
Luxemburg zu. Das deutsche Recht
muss den Vorgaben der Fernabsatz-
richtlinie entsprechen und der
EuGH entscheidet über deren Aus-
legung.

Im vergangenen Jahr haben die
Luxemburger zwei Urteile gefällt,
die die Rechte der Konsumenten
stärken: Erstens hat der EuGH ent-
schieden, dass – entgegen der An-
sicht des BGH – dem Verbraucher
bei einem Widerruf die Hinsende-
kosten nicht auferlegt werden dür-
fen, da ihn das von der Ausübung
seines Widerrufsrechts abhalten
könnte. Aus dem gleichen Grund
hielten die Richter es in der zwei-
ten Entscheidung für unzulässig,
den Verbraucher zu einer Aus-
gleichszahlung zu verpflichten,
weil er bis zur Rücksendung der
Ware die Möglichkeit zur Nutzung
hatte.

Dagegen kann der Unternehmer
einen angemessenen Ausgleich ver-
langen, wenn er beweist, dass der
Kunde die Ware tatsächlich verwen-
det hat. Widerruft dieser beispiels-
weise den Kauf eines Notebooks,
muss er demzufolge nicht dafür
zahlen, dass er das Gerät zwei Wo-
chen lang nutzen konnte, sondern
nur dafür, dass er es nachweislich
eine bestimmte Zahl von Stunden
genutzt hat.

Gesetzgeber sollte BGB anpassen

Es ist zu hoffen, dass der EuGH bald
Gelegenheit erhält, weitere Fragen
zu beantworten. So ist es zweifel-
haft, ob die europäischen Richter
die vom deutschen Recht statuierte
Pflicht akzeptieren werden, für Be-
schädigungen verschuldensunab-
hängig Wertersatz zu leisten.

Das deutsche Recht kann zwar
jetzt schon im Sinne der Vorgaben
des EuGH ausgelegt werden. Den-
noch sollte der Gesetzgeber zur
Klarstellung das Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) ändern. Er sollte die Ge-
legenheit nutzen, dem Verbraucher
entgegen der bisherigen Regelung
generell die Kosten für die Rücksen-
dung der Ware aufzuerlegen. Die eu-
roparechtlichen Vorgaben begünsti-
gen den Verbraucher schon in ho-
hem Maße und führen zu einer pro-
blematischen Quersubventionie-
rung. Man sollte deshalb nicht noch
über diese Vorgaben hinausgehen.
Sie zu erfüllen ist – wie die EuGH-
Entscheidungen zeigen – schon
schwer genug.

Florian Faust ist Inhaber des Lehr-
stuhls für Bürgerliches Recht,
Handels- undWirtschaftsrecht und
Rechtsvergleichung an der Bucerius
Law School in Hamburg.

Verbraucher zahlen für ihre Rechte
Der Europäische
Gerichtshof stärkt die
Position der Kunden im
Versandhandel. Die
Unternehmen schlagen
die höheren Kosten
aber auf die Preise auf.

InternetDie Deutschen werden
in diesem Jahr mehr Geld im
Netz ausgeben als je zuvor. Der
Bundesverband des Deutschen
Versandhandels (BVH) rechnet
mit einem Umsatz von rund 24,3
Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vor-
jahr ist das ein Zuwachs von fast
zwölf Prozent. Fast drei Viertel
davonmachenWarenbestellun-
gen aus, der Rest entfällt auf digi-
tale Dienstleistungen.

GesamtmarktAuch insgesamt
kann der Versandhandel zule-
gen. Die Kunden werden in die-
sem Jahr voraussichtlichWaren
imWert von 29,9 Mrd. Euro be-
stellen – das sind 2,7 Prozent
mehr als im vergangenen Jahr.
Mehr als 53 Mio. Deutsche sind
nach BVH-Angaben Kunden ei-
nes Versandhändlers. Ammeis-
ten Geld geben sie für Kleidung
und Schuhe aus – 2009 waren es
rund 13,4 Mrd. Euro. Mit Medien,
Bild- und Tonträger erzielten die
Händler 3,1 Mrd. Euro, mit Bü-
chern, CDs und DVDs rund 2,3
Mrd. Euro.
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S tolze 3020 600 Euro für einen Rechtsbera-
tungsauftrag. Die erst nachträglich bekanntge-
machten Auftragskriterien im Zusammenhang

mit dem Neubau des Schiffshebewerks lauteten wie
folgt: „Wirtschaftlich günstigstes Angebot in Bezug
auf folgende Kriterien: Renommee, Gewichtung: 60
Prozent; Kundendienst, Gewichtung: zehn Prozent;
Preis, Gewichtung: 30 Prozent.“

Eine heimliche, binnenmarktrelevante Beauftra-
gung mit dem Kriterium „Renommee“ ist willkür-
lich und verstößt gegen das Gemeinschaftsrecht.
Wie die Kommission der Europäischen Union 2006
ausgeführt hat, kommt angesichts der Haushaltspro-
bleme vieler Mitgliedstaaten dem effizienten Ein-
satz staatlicher Gelder eine hohe Bedeutung zu.
Transparente Vergabeverfahren zur Abwehr von
Korruption und Günstlingswirtschaft haben sich be-
währt.

Gleiche Qualität zum halben Preis

Warum müssen Architekturleistungen europaweit
ausgeschrieben werden und Rechtsanwaltsleistun-
gen nicht? Angst vor dem Wettbewerb? Vergabever-
fahren würden dazu führen, dass Stundensätze sin-
ken und die Qualität steigt. Gute Leistungen werden
im Wettbewerb ermittelt. Die öffentliche Hand
muss unsere Steuergelder wirtschaftlich einsetzen.
Bei gleicher Qualität wäre bei einer Ausschreibung
bis zu 50 Prozent Ersparnis möglich gewesen.

Frischer Wind für den Anwaltsmarkt, hinfort mit
Renommee, Vetternwirtschaft und üblem Hofliefe-
rantentum! Rechtsberatungsleistungen sind in ei-
nem transparenten, wettbewerblichen und auf
Gleichbehandlung basierenden Verfahren zu verge-
ben.

GARMISCH. Aufatmen in Nieder-
sachsen: Nach einem Urteil des
Oberlandesgerichts Celle war die
Ausschreibung für den Neubau des
Landeskriminalamts juristisch kor-
rekt. Damit kann das Wirtschaftsmi-
nisterium das Projekt wie geplant
in Angriff nehmen.

Gegen die Ausschreibung geklagt
hatte eine Anwaltskanzlei, die sich
auf Paragraf 97 Abs. 3 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB) berief. Demnach hat der
Staat bei der Vergabe von Aufträgen
mittelständische Interessen zu be-
rücksichtigen, indem er Leistungen
in der Menge aufteilt (Teillose) und
getrennt nach Art oder Fachgebiet
(Fachlose) vergibt. Niedersachsen
jedoch wollte die wirtschaftliche,
technische und juristische Bera-
tung an einen Gesamtberater verge-
ben. Damit hätten kleine Kanzleien
keine Chance gegenüber multidis-
ziplinären großen Wettbewerbern.

Die Celler Richter jedoch urteil-
ten, dass die Ausschreibung nicht
gegen das Gesetz verstoßen habe.
Denn dem GWB zufolge darf die öf-
fentliche Hand mehrere Teil- oder
Fachlose auch zusammen verge-
ben, wenn wirtschaftliche oder
technische Gründe dies erfordern.
Das wiederum spricht für eine Ver-
gabe im Paket – denn sie ist in der
Regel günstiger. Das Gericht gab zu-
dem zu bedenken, dass bei einer
Vergabe von Teillosen nicht gewähr-
leistet sei, dass sie inhaltlich mit
den anderen Teilleistungen zusam-
mengefügt werden könnten.

Tatsächlich dürfte der wirtschaft-
liche Vorteil einer Gesamtvergabe
bei den meisten Großaufträgen ge-
geben sein. Der eigentlichen Idee
des Paragrafen 93 GWB, die Förde-
rung mittelständischer Unterneh-
men, widerspricht das. Das Celler
Urteil bevorzugt daher große Kanz-
leien, die eine Gesamtberatung
günstiger aus einer Hand anbieten
können. crz

Rechtsberatungsleistungen, deren Inhalte
vorab nicht erschöpfend und eindeutig be-
schreibbar sind, müssen nicht europaweit

ausgeschrieben werden. Im Vergleich mit der Ver-
gabe anderer freiberuflicher Dienstleistungen, wie
zum Beispiel von Architekten, vermag dieses Er-
gebnis zunächst erstaunen. Bei näherer Betrach-
tung überzeugt hier jedoch die Logik des vergabe-
rechtlichen Systems.

Der Sinn des Vergaberechts besteht darin, einen
europäischen Binnenmarkt zu ermöglichen. Inte-
ressierte Unternehmen sollen durch europaweite
Ausschreibungen die Chance erhalten, auch Ange-
bote für Aufträge in anderen Mitgliedstaaten abzu-
geben.

Kein Platz für Reformen

Hierbei hat der europäische Gesetzgeber zwischen
den einzelnen Dienstleistungen unterschieden, da
bestimmte Aufträge bereits von ihrer Natur her für
Unternehmen in anderen Ländern eher uninteres-
sant sind – das sind sogenannte nachrangige Dienst-
leistungen. Deren Vergabe genießt deshalb Verfah-
renserleichterungen. So ist insbesondere keine eu-
ropaweite Bekanntmachung erforderlich.

Auch Rechtsberatungsleistungen gehören zur
Gruppe der nachrangigen Dienstleistungen. Damit
bedarf ihre Vergabe im Regelfall rechtmäßiger-
weise keiner europaweiten Ausschreibung.

Da gerade die juristische Betreuung großer Pro-
jekte in den meisten Fällen spezifische Kenntnisse
und Erfahrungen im jeweiligen nationalen Recht er-
fordert, ist diese Regelung zu begrüßen – und sollte
daher auch beibehalten werden. Für Reformbestre-
bungen ist an dieser Stelle kein Platz.

Christian Braun,
Rechtsanwalt in
Leipzig

Beim Neubau des Schiffshebewerks in Niederfinow, welches nach
mehr als 70 Betriebsjahren unter der Federführung des Baukon-
zerns Bilfinger Berger über die nächsten fünf Jahre ersetzt werden

soll, geht es um eine Menge Geld: Das Investitionsvolumen des Projekts
beträgt 285 Mio. Euro. Davon steuert die Europäische Union rund 48
Mio. Euro bei. Umso erstaunlicher ist es, dass die rechtliche Betreuung
des Großprojekts mit einem Etat von immerhin drei Mio. Euro nicht öf-

fentlich ausgeschrieben wurde. Das Oberlandesgericht Düsseldorf aller-
dings bescheinigte dem Staat, sich bei der Auftragsvergabe korrekt ver-
halten zu haben (Az.: VII-Verg 55/09). Unter den Juristen geht der Streit
indes weiter. Die zentrale Frage lautet: Muss die öffentliche Hand künf-
tig auch Aufträge für Rechtsdienstleistungen europaweit ausschreiben,
die sie mangels eigener Expertise von externen Anwaltskanzleien für Mil-
lionenbeträge einkauft?

Pro:MehrWettbewerb sorgt für
bessere Ergebnisse

Niedersachsen
darf Expertise
im Paket buchenMuss der Staat anwaltliche

Beratungsleistungen europaweit ausschreiben?

Arnold Boesen,
Rechtsanwalt in
Bonn

Contra: GroßeProjekte brauchen
Know-how in nationalemRecht

PRO & CONTRA
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Florian Faust
Hamburg

Mehr als jeder 14. Euro, den
die Deutschen heute im
Einzelhandel ausgeben,
fließt an die Versandan-

bieter: 2009 waren es rund 29 Mrd.
Euro. Weit über die Hälfte davon
entfällt auf Online-Geschäfte, mit
stark steigender Tendenz. Für den
Kunden ist ein solcher Einkauf be-
quem. Freilich: Er geht auch höhere
Risiken ein als beim Kauf im Laden.
Wird er nicht auf Rechnung belie-
fert, muss er einem Anbieter, des-
sen Seriosität er oft nur schwer beur-
teilen kann, seine Bank- oder Kredit-
kartendaten anvertrauen. Überdies
kauft er die Katze im Sack, weil er
die Ware vor Vertragsschluss nicht
in Augenschein nehmen und zum
Beispiel Kleidung nicht anprobie-
ren kann.

Beide Umstände könnten die At-
traktivität des Versandhandels we-
sentlich senken. Für beide gibt es
aber marktkonforme Lösungen: Die
Unsicherheit über den Anbieter kön-
nen Testberichte und Bewertungen
im Internet, wie sie etwa Amazon
Marketplace und Ebay vorsehen,
vermindern. Zahlungen lassen sich
über Unternehmen wie Amazon
oder Paypal abwickeln, die für die
ordnungsgemäße Lieferung durch
den Verkäufer einstehen. Und der
Unsicherheit hinsichtlich der Ware
kann durch Einräumung eines Rück-
gabe- oder Umtauschrechts begeg-
net werden.

Widerrufsrecht verursacht Kosten

Schon vor Beginn des Internet-Zeit-
alters gewährten viele Anbieter ih-
ren Kunden ein solches Recht. In ih-
rer Werbung stellten sie die Möglich-
keiten heraus, um den Verbrau-
chern die Scheu vor dem Versand-
handel zu nehmen. Im Jahr 1997 er-
ließ dann die Europäische Gemein-
schaft die Fernabsatzrichtlinie.
Diese verpflichtet die Mitgliedstaa-
ten, den Verbrauchern,
die beispielsweise schrift-
lich, telefonisch oder
über das Internet Waren
oder Dienstleistungen er-
werben, gesetzlich ein
Widerrufsrecht einzuräu-
men. Sie regelt auch die
Ausgestaltung dieses
Rechts.

Die Vorgaben sind
zwingend: Unterneh-
mer und Verbraucher
können von ihnen auch
einverständlich nicht zulasten des
Verbrauchers abweichen, etwa in-
dem sie das Widerrufsrecht aus-
schließen. Ob das angemessen ist,
ist zweifelhaft. Mehr Verbraucher-
schutz ist keineswegs stets im Inte-
resse der Konsumenten, weil er
nicht kostenlos zu haben ist. Die Un-
ternehmer kalkulieren die Kosten,
die ihnen das Widerrufsrecht verur-
sacht, in ihre Preise ein. Ein Verbrau-

cher muss so für das Bestehen des
Widerrufsrechts zahlen.

Wer heute ein Notebook im Ver-
sandhandel kauft, erwirbt zwangs-
weise eine Art Versicherung mit, die
es ermöglicht, das Notebook durch
Ausübung des Widerrufsrechts zu-
rückzugeben. Für die Versicherung

muss der Käufer bezah-
len, unabhängig davon,
ob er sich den Widerruf
vorbehält oder sicher
ist, das Notebook behal-
ten zu wollen.

Die Verbraucher, de-
nen nichts am Widerrufs-
recht liegt, zahlen also
für diejenigen mit, die
widerrufen – es kommt
zu einer Quersubventio-
nierung. Die Höhe hängt
davon ab, welchen An-

teil der Kosten ein Unternehmer
dem Verbraucher auferlegen darf.
Ist der Spielraum gering, werden die
anderen Kunden stärker in die
Pflicht genommen. Die Ausgestal-
tung des Widerrufsrechts entschei-
det also darüber, wie viel alle Ver-
braucher für die Widerrufenden mit-
zahlen: Wie steht es mit den Kosten
für die Hinsendung und die Rücksen-
dung der Ware? Darf der Unterneh-

mer eine Bearbeitungsgebühr ver-
langen? Darf er einen Ausgleich da-
für fordern, dass er die zurückge-
sandte Ware nicht mehr als neu ver-
kaufen kann, weil der Verbraucher
sie benutzt hat? Was geschieht,
wenn die Ware beschädigt zurück-
kommt?

Die Fernabsatzrichtlinie bringt
kaum Klarheit. Dort heißt es: „Da-
mit es sich um mehr als ein bloß for-
males Recht handelt, müssen die
Kosten, die vom Verbraucher im
Fall der Ausübung des Widerrufs-
rechts getragen werden, auf die un-
mittelbaren Kosten der Rücksen-
dung der Waren begrenzt werden.
Es ist Sache der Mitgliedstaaten, wei-
tere Bedingungen und Einzelheiten
für den Fall der Ausübung des Wi-
derrufsrechts festzulegen.“

EU-Richter stärken Konsumenten

Der deutsche Gesetzgeber hat das
so umgesetzt, dass der Verbrau-
cher prinzipiell Wertersatz für eine
Beschädigung der Sache leisten
muss, auch wenn er sie nicht ver-
schuldet hat. Zudem muss er einen
Ausgleich dafür zahlen, dass er die
Sache nutzen konnte.

Was die Rücksendekosten anbe-
langt, war der deutsche Gesetzge-

ber verbraucherfreundlicher als
die Richtlinie: Sie dürfen dem Ver-
braucher nur auferlegt werden,
wenn die zurückzusendende Sache
nicht mehr als 40 Euro kostet oder
wenn er zum Zeitpunkt des Wider-
rufs noch nicht gezahlt hat. Für die
Hinsendekosten findet sich keine
besondere gesetzliche Regelung.
Der Bundesgerichtshof (BGH) ist
der Ansicht, dass der Verbraucher
sie zumindest dann tragen muss,
wenn sie gesondert in Rechnung ge-
stellt werden.

Was der deutsche Gesetzgeber
und der Bundesgerichtshof mei-
nen, ist freilich nicht das letzte
Wort – das steht dem Gerichtshof
der Europäischen Union (EuGH) in
Luxemburg zu. Das deutsche Recht
muss den Vorgaben der Fernabsatz-
richtlinie entsprechen und der
EuGH entscheidet über deren Aus-
legung.

Im vergangenen Jahr haben die
Luxemburger zwei Urteile gefällt,
die die Rechte der Konsumenten
stärken: Erstens hat der EuGH ent-
schieden, dass – entgegen der An-
sicht des BGH – dem Verbraucher
bei einem Widerruf die Hinsende-
kosten nicht auferlegt werden dür-
fen, da ihn das von der Ausübung
seines Widerrufsrechts abhalten
könnte. Aus dem gleichen Grund
hielten die Richter es in der zwei-
ten Entscheidung für unzulässig,
den Verbraucher zu einer Aus-
gleichszahlung zu verpflichten,
weil er bis zur Rücksendung der
Ware die Möglichkeit zur Nutzung
hatte.

Dagegen kann der Unternehmer
einen angemessenen Ausgleich ver-
langen, wenn er beweist, dass der
Kunde die Ware tatsächlich verwen-
det hat. Widerruft dieser beispiels-
weise den Kauf eines Notebooks,
muss er demzufolge nicht dafür
zahlen, dass er das Gerät zwei Wo-
chen lang nutzen konnte, sondern
nur dafür, dass er es nachweislich
eine bestimmte Zahl von Stunden
genutzt hat.

Gesetzgeber sollte BGB anpassen

Es ist zu hoffen, dass der EuGH bald
Gelegenheit erhält, weitere Fragen
zu beantworten. So ist es zweifel-
haft, ob die europäischen Richter
die vom deutschen Recht statuierte
Pflicht akzeptieren werden, für Be-
schädigungen verschuldensunab-
hängig Wertersatz zu leisten.

Das deutsche Recht kann zwar
jetzt schon im Sinne der Vorgaben
des EuGH ausgelegt werden. Den-
noch sollte der Gesetzgeber zur
Klarstellung das Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) ändern. Er sollte die Ge-
legenheit nutzen, dem Verbraucher
entgegen der bisherigen Regelung
generell die Kosten für die Rücksen-
dung der Ware aufzuerlegen. Die eu-
roparechtlichen Vorgaben begünsti-
gen den Verbraucher schon in ho-
hem Maße und führen zu einer pro-
blematischen Quersubventionie-
rung. Man sollte deshalb nicht noch
über diese Vorgaben hinausgehen.
Sie zu erfüllen ist – wie die EuGH-
Entscheidungen zeigen – schon
schwer genug.

Florian Faust ist Inhaber des Lehr-
stuhls für Bürgerliches Recht,
Handels- undWirtschaftsrecht und
Rechtsvergleichung an der Bucerius
Law School in Hamburg.

Verbraucher zahlen für ihre Rechte
Der Europäische
Gerichtshof stärkt die
Position der Kunden im
Versandhandel. Die
Unternehmen schlagen
die höheren Kosten
aber auf die Preise auf.

InternetDie Deutschen werden
in diesem Jahr mehr Geld im
Netz ausgeben als je zuvor. Der
Bundesverband des Deutschen
Versandhandels (BVH) rechnet
mit einem Umsatz von rund 24,3
Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vor-
jahr ist das ein Zuwachs von fast
zwölf Prozent. Fast drei Viertel
davonmachenWarenbestellun-
gen aus, der Rest entfällt auf digi-
tale Dienstleistungen.

GesamtmarktAuch insgesamt
kann der Versandhandel zule-
gen. Die Kunden werden in die-
sem Jahr voraussichtlichWaren
imWert von 29,9 Mrd. Euro be-
stellen – das sind 2,7 Prozent
mehr als im vergangenen Jahr.
Mehr als 53 Mio. Deutsche sind
nach BVH-Angaben Kunden ei-
nes Versandhändlers. Ammeis-
ten Geld geben sie für Kleidung
und Schuhe aus – 2009 waren es
rund 13,4 Mrd. Euro. Mit Medien,
Bild- und Tonträger erzielten die
Händler 3,1 Mrd. Euro, mit Bü-
chern, CDs und DVDs rund 2,3
Mrd. Euro.
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S tolze 3020 600 Euro für einen Rechtsbera-
tungsauftrag. Die erst nachträglich bekanntge-
machten Auftragskriterien im Zusammenhang

mit dem Neubau des Schiffshebewerks lauteten wie
folgt: „Wirtschaftlich günstigstes Angebot in Bezug
auf folgende Kriterien: Renommee, Gewichtung: 60
Prozent; Kundendienst, Gewichtung: zehn Prozent;
Preis, Gewichtung: 30 Prozent.“

Eine heimliche, binnenmarktrelevante Beauftra-
gung mit dem Kriterium „Renommee“ ist willkür-
lich und verstößt gegen das Gemeinschaftsrecht.
Wie die Kommission der Europäischen Union 2006
ausgeführt hat, kommt angesichts der Haushaltspro-
bleme vieler Mitgliedstaaten dem effizienten Ein-
satz staatlicher Gelder eine hohe Bedeutung zu.
Transparente Vergabeverfahren zur Abwehr von
Korruption und Günstlingswirtschaft haben sich be-
währt.

Gleiche Qualität zum halben Preis

Warum müssen Architekturleistungen europaweit
ausgeschrieben werden und Rechtsanwaltsleistun-
gen nicht? Angst vor dem Wettbewerb? Vergabever-
fahren würden dazu führen, dass Stundensätze sin-
ken und die Qualität steigt. Gute Leistungen werden
im Wettbewerb ermittelt. Die öffentliche Hand
muss unsere Steuergelder wirtschaftlich einsetzen.
Bei gleicher Qualität wäre bei einer Ausschreibung
bis zu 50 Prozent Ersparnis möglich gewesen.

Frischer Wind für den Anwaltsmarkt, hinfort mit
Renommee, Vetternwirtschaft und üblem Hofliefe-
rantentum! Rechtsberatungsleistungen sind in ei-
nem transparenten, wettbewerblichen und auf
Gleichbehandlung basierenden Verfahren zu verge-
ben.

GARMISCH. Aufatmen in Nieder-
sachsen: Nach einem Urteil des
Oberlandesgerichts Celle war die
Ausschreibung für den Neubau des
Landeskriminalamts juristisch kor-
rekt. Damit kann das Wirtschaftsmi-
nisterium das Projekt wie geplant
in Angriff nehmen.

Gegen die Ausschreibung geklagt
hatte eine Anwaltskanzlei, die sich
auf Paragraf 97 Abs. 3 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB) berief. Demnach hat der
Staat bei der Vergabe von Aufträgen
mittelständische Interessen zu be-
rücksichtigen, indem er Leistungen
in der Menge aufteilt (Teillose) und
getrennt nach Art oder Fachgebiet
(Fachlose) vergibt. Niedersachsen
jedoch wollte die wirtschaftliche,
technische und juristische Bera-
tung an einen Gesamtberater verge-
ben. Damit hätten kleine Kanzleien
keine Chance gegenüber multidis-
ziplinären großen Wettbewerbern.

Die Celler Richter jedoch urteil-
ten, dass die Ausschreibung nicht
gegen das Gesetz verstoßen habe.
Denn dem GWB zufolge darf die öf-
fentliche Hand mehrere Teil- oder
Fachlose auch zusammen verge-
ben, wenn wirtschaftliche oder
technische Gründe dies erfordern.
Das wiederum spricht für eine Ver-
gabe im Paket – denn sie ist in der
Regel günstiger. Das Gericht gab zu-
dem zu bedenken, dass bei einer
Vergabe von Teillosen nicht gewähr-
leistet sei, dass sie inhaltlich mit
den anderen Teilleistungen zusam-
mengefügt werden könnten.

Tatsächlich dürfte der wirtschaft-
liche Vorteil einer Gesamtvergabe
bei den meisten Großaufträgen ge-
geben sein. Der eigentlichen Idee
des Paragrafen 93 GWB, die Förde-
rung mittelständischer Unterneh-
men, widerspricht das. Das Celler
Urteil bevorzugt daher große Kanz-
leien, die eine Gesamtberatung
günstiger aus einer Hand anbieten
können. crz

Rechtsberatungsleistungen, deren Inhalte
vorab nicht erschöpfend und eindeutig be-
schreibbar sind, müssen nicht europaweit

ausgeschrieben werden. Im Vergleich mit der Ver-
gabe anderer freiberuflicher Dienstleistungen, wie
zum Beispiel von Architekten, vermag dieses Er-
gebnis zunächst erstaunen. Bei näherer Betrach-
tung überzeugt hier jedoch die Logik des vergabe-
rechtlichen Systems.

Der Sinn des Vergaberechts besteht darin, einen
europäischen Binnenmarkt zu ermöglichen. Inte-
ressierte Unternehmen sollen durch europaweite
Ausschreibungen die Chance erhalten, auch Ange-
bote für Aufträge in anderen Mitgliedstaaten abzu-
geben.

Kein Platz für Reformen

Hierbei hat der europäische Gesetzgeber zwischen
den einzelnen Dienstleistungen unterschieden, da
bestimmte Aufträge bereits von ihrer Natur her für
Unternehmen in anderen Ländern eher uninteres-
sant sind – das sind sogenannte nachrangige Dienst-
leistungen. Deren Vergabe genießt deshalb Verfah-
renserleichterungen. So ist insbesondere keine eu-
ropaweite Bekanntmachung erforderlich.

Auch Rechtsberatungsleistungen gehören zur
Gruppe der nachrangigen Dienstleistungen. Damit
bedarf ihre Vergabe im Regelfall rechtmäßiger-
weise keiner europaweiten Ausschreibung.

Da gerade die juristische Betreuung großer Pro-
jekte in den meisten Fällen spezifische Kenntnisse
und Erfahrungen im jeweiligen nationalen Recht er-
fordert, ist diese Regelung zu begrüßen – und sollte
daher auch beibehalten werden. Für Reformbestre-
bungen ist an dieser Stelle kein Platz.

Christian Braun,
Rechtsanwalt in
Leipzig

Beim Neubau des Schiffshebewerks in Niederfinow, welches nach
mehr als 70 Betriebsjahren unter der Federführung des Baukon-
zerns Bilfinger Berger über die nächsten fünf Jahre ersetzt werden

soll, geht es um eine Menge Geld: Das Investitionsvolumen des Projekts
beträgt 285 Mio. Euro. Davon steuert die Europäische Union rund 48
Mio. Euro bei. Umso erstaunlicher ist es, dass die rechtliche Betreuung
des Großprojekts mit einem Etat von immerhin drei Mio. Euro nicht öf-

fentlich ausgeschrieben wurde. Das Oberlandesgericht Düsseldorf aller-
dings bescheinigte dem Staat, sich bei der Auftragsvergabe korrekt ver-
halten zu haben (Az.: VII-Verg 55/09). Unter den Juristen geht der Streit
indes weiter. Die zentrale Frage lautet: Muss die öffentliche Hand künf-
tig auch Aufträge für Rechtsdienstleistungen europaweit ausschreiben,
die sie mangels eigener Expertise von externen Anwaltskanzleien für Mil-
lionenbeträge einkauft?

Pro:MehrWettbewerb sorgt für
bessere Ergebnisse

Niedersachsen
darf Expertise
im Paket buchenMuss der Staat anwaltliche

Beratungsleistungen europaweit ausschreiben?

Arnold Boesen,
Rechtsanwalt in
Bonn
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Hamburg

Mehr als jeder 14. Euro, den
die Deutschen heute im
Einzelhandel ausgeben,
fließt an die Versandan-

bieter: 2009 waren es rund 29 Mrd.
Euro. Weit über die Hälfte davon
entfällt auf Online-Geschäfte, mit
stark steigender Tendenz. Für den
Kunden ist ein solcher Einkauf be-
quem. Freilich: Er geht auch höhere
Risiken ein als beim Kauf im Laden.
Wird er nicht auf Rechnung belie-
fert, muss er einem Anbieter, des-
sen Seriosität er oft nur schwer beur-
teilen kann, seine Bank- oder Kredit-
kartendaten anvertrauen. Überdies
kauft er die Katze im Sack, weil er
die Ware vor Vertragsschluss nicht
in Augenschein nehmen und zum
Beispiel Kleidung nicht anprobie-
ren kann.

Beide Umstände könnten die At-
traktivität des Versandhandels we-
sentlich senken. Für beide gibt es
aber marktkonforme Lösungen: Die
Unsicherheit über den Anbieter kön-
nen Testberichte und Bewertungen
im Internet, wie sie etwa Amazon
Marketplace und Ebay vorsehen,
vermindern. Zahlungen lassen sich
über Unternehmen wie Amazon
oder Paypal abwickeln, die für die
ordnungsgemäße Lieferung durch
den Verkäufer einstehen. Und der
Unsicherheit hinsichtlich der Ware
kann durch Einräumung eines Rück-
gabe- oder Umtauschrechts begeg-
net werden.

Widerrufsrecht verursacht Kosten

Schon vor Beginn des Internet-Zeit-
alters gewährten viele Anbieter ih-
ren Kunden ein solches Recht. In ih-
rer Werbung stellten sie die Möglich-
keiten heraus, um den Verbrau-
chern die Scheu vor dem Versand-
handel zu nehmen. Im Jahr 1997 er-
ließ dann die Europäische Gemein-
schaft die Fernabsatzrichtlinie.
Diese verpflichtet die Mitgliedstaa-
ten, den Verbrauchern,
die beispielsweise schrift-
lich, telefonisch oder
über das Internet Waren
oder Dienstleistungen er-
werben, gesetzlich ein
Widerrufsrecht einzuräu-
men. Sie regelt auch die
Ausgestaltung dieses
Rechts.

Die Vorgaben sind
zwingend: Unterneh-
mer und Verbraucher
können von ihnen auch
einverständlich nicht zulasten des
Verbrauchers abweichen, etwa in-
dem sie das Widerrufsrecht aus-
schließen. Ob das angemessen ist,
ist zweifelhaft. Mehr Verbraucher-
schutz ist keineswegs stets im Inte-
resse der Konsumenten, weil er
nicht kostenlos zu haben ist. Die Un-
ternehmer kalkulieren die Kosten,
die ihnen das Widerrufsrecht verur-
sacht, in ihre Preise ein. Ein Verbrau-

cher muss so für das Bestehen des
Widerrufsrechts zahlen.

Wer heute ein Notebook im Ver-
sandhandel kauft, erwirbt zwangs-
weise eine Art Versicherung mit, die
es ermöglicht, das Notebook durch
Ausübung des Widerrufsrechts zu-
rückzugeben. Für die Versicherung

muss der Käufer bezah-
len, unabhängig davon,
ob er sich den Widerruf
vorbehält oder sicher
ist, das Notebook behal-
ten zu wollen.

Die Verbraucher, de-
nen nichts am Widerrufs-
recht liegt, zahlen also
für diejenigen mit, die
widerrufen – es kommt
zu einer Quersubventio-
nierung. Die Höhe hängt
davon ab, welchen An-

teil der Kosten ein Unternehmer
dem Verbraucher auferlegen darf.
Ist der Spielraum gering, werden die
anderen Kunden stärker in die
Pflicht genommen. Die Ausgestal-
tung des Widerrufsrechts entschei-
det also darüber, wie viel alle Ver-
braucher für die Widerrufenden mit-
zahlen: Wie steht es mit den Kosten
für die Hinsendung und die Rücksen-
dung der Ware? Darf der Unterneh-

mer eine Bearbeitungsgebühr ver-
langen? Darf er einen Ausgleich da-
für fordern, dass er die zurückge-
sandte Ware nicht mehr als neu ver-
kaufen kann, weil der Verbraucher
sie benutzt hat? Was geschieht,
wenn die Ware beschädigt zurück-
kommt?

Die Fernabsatzrichtlinie bringt
kaum Klarheit. Dort heißt es: „Da-
mit es sich um mehr als ein bloß for-
males Recht handelt, müssen die
Kosten, die vom Verbraucher im
Fall der Ausübung des Widerrufs-
rechts getragen werden, auf die un-
mittelbaren Kosten der Rücksen-
dung der Waren begrenzt werden.
Es ist Sache der Mitgliedstaaten, wei-
tere Bedingungen und Einzelheiten
für den Fall der Ausübung des Wi-
derrufsrechts festzulegen.“

EU-Richter stärken Konsumenten

Der deutsche Gesetzgeber hat das
so umgesetzt, dass der Verbrau-
cher prinzipiell Wertersatz für eine
Beschädigung der Sache leisten
muss, auch wenn er sie nicht ver-
schuldet hat. Zudem muss er einen
Ausgleich dafür zahlen, dass er die
Sache nutzen konnte.

Was die Rücksendekosten anbe-
langt, war der deutsche Gesetzge-

ber verbraucherfreundlicher als
die Richtlinie: Sie dürfen dem Ver-
braucher nur auferlegt werden,
wenn die zurückzusendende Sache
nicht mehr als 40 Euro kostet oder
wenn er zum Zeitpunkt des Wider-
rufs noch nicht gezahlt hat. Für die
Hinsendekosten findet sich keine
besondere gesetzliche Regelung.
Der Bundesgerichtshof (BGH) ist
der Ansicht, dass der Verbraucher
sie zumindest dann tragen muss,
wenn sie gesondert in Rechnung ge-
stellt werden.

Was der deutsche Gesetzgeber
und der Bundesgerichtshof mei-
nen, ist freilich nicht das letzte
Wort – das steht dem Gerichtshof
der Europäischen Union (EuGH) in
Luxemburg zu. Das deutsche Recht
muss den Vorgaben der Fernabsatz-
richtlinie entsprechen und der
EuGH entscheidet über deren Aus-
legung.

Im vergangenen Jahr haben die
Luxemburger zwei Urteile gefällt,
die die Rechte der Konsumenten
stärken: Erstens hat der EuGH ent-
schieden, dass – entgegen der An-
sicht des BGH – dem Verbraucher
bei einem Widerruf die Hinsende-
kosten nicht auferlegt werden dür-
fen, da ihn das von der Ausübung
seines Widerrufsrechts abhalten
könnte. Aus dem gleichen Grund
hielten die Richter es in der zwei-
ten Entscheidung für unzulässig,
den Verbraucher zu einer Aus-
gleichszahlung zu verpflichten,
weil er bis zur Rücksendung der
Ware die Möglichkeit zur Nutzung
hatte.

Dagegen kann der Unternehmer
einen angemessenen Ausgleich ver-
langen, wenn er beweist, dass der
Kunde die Ware tatsächlich verwen-
det hat. Widerruft dieser beispiels-
weise den Kauf eines Notebooks,
muss er demzufolge nicht dafür
zahlen, dass er das Gerät zwei Wo-
chen lang nutzen konnte, sondern
nur dafür, dass er es nachweislich
eine bestimmte Zahl von Stunden
genutzt hat.

Gesetzgeber sollte BGB anpassen

Es ist zu hoffen, dass der EuGH bald
Gelegenheit erhält, weitere Fragen
zu beantworten. So ist es zweifel-
haft, ob die europäischen Richter
die vom deutschen Recht statuierte
Pflicht akzeptieren werden, für Be-
schädigungen verschuldensunab-
hängig Wertersatz zu leisten.

Das deutsche Recht kann zwar
jetzt schon im Sinne der Vorgaben
des EuGH ausgelegt werden. Den-
noch sollte der Gesetzgeber zur
Klarstellung das Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) ändern. Er sollte die Ge-
legenheit nutzen, dem Verbraucher
entgegen der bisherigen Regelung
generell die Kosten für die Rücksen-
dung der Ware aufzuerlegen. Die eu-
roparechtlichen Vorgaben begünsti-
gen den Verbraucher schon in ho-
hem Maße und führen zu einer pro-
blematischen Quersubventionie-
rung. Man sollte deshalb nicht noch
über diese Vorgaben hinausgehen.
Sie zu erfüllen ist – wie die EuGH-
Entscheidungen zeigen – schon
schwer genug.

Florian Faust ist Inhaber des Lehr-
stuhls für Bürgerliches Recht,
Handels- undWirtschaftsrecht und
Rechtsvergleichung an der Bucerius
Law School in Hamburg.

Verbraucher zahlen für ihre Rechte
Der Europäische
Gerichtshof stärkt die
Position der Kunden im
Versandhandel. Die
Unternehmen schlagen
die höheren Kosten
aber auf die Preise auf.

InternetDie Deutschen werden
in diesem Jahr mehr Geld im
Netz ausgeben als je zuvor. Der
Bundesverband des Deutschen
Versandhandels (BVH) rechnet
mit einem Umsatz von rund 24,3
Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vor-
jahr ist das ein Zuwachs von fast
zwölf Prozent. Fast drei Viertel
davonmachenWarenbestellun-
gen aus, der Rest entfällt auf digi-
tale Dienstleistungen.

GesamtmarktAuch insgesamt
kann der Versandhandel zule-
gen. Die Kunden werden in die-
sem Jahr voraussichtlichWaren
imWert von 29,9 Mrd. Euro be-
stellen – das sind 2,7 Prozent
mehr als im vergangenen Jahr.
Mehr als 53 Mio. Deutsche sind
nach BVH-Angaben Kunden ei-
nes Versandhändlers. Ammeis-
ten Geld geben sie für Kleidung
und Schuhe aus – 2009 waren es
rund 13,4 Mrd. Euro. Mit Medien,
Bild- und Tonträger erzielten die
Händler 3,1 Mrd. Euro, mit Bü-
chern, CDs und DVDs rund 2,3
Mrd. Euro.
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Florian Faust

VERSANDHANDEL

Wachstumsmarkt Online-Handel: Versandlager von Amazon in Leipzig.
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S tolze 3020 600 Euro für einen Rechtsbera-
tungsauftrag. Die erst nachträglich bekanntge-
machten Auftragskriterien im Zusammenhang

mit dem Neubau des Schiffshebewerks lauteten wie
folgt: „Wirtschaftlich günstigstes Angebot in Bezug
auf folgende Kriterien: Renommee, Gewichtung: 60
Prozent; Kundendienst, Gewichtung: zehn Prozent;
Preis, Gewichtung: 30 Prozent.“

Eine heimliche, binnenmarktrelevante Beauftra-
gung mit dem Kriterium „Renommee“ ist willkür-
lich und verstößt gegen das Gemeinschaftsrecht.
Wie die Kommission der Europäischen Union 2006
ausgeführt hat, kommt angesichts der Haushaltspro-
bleme vieler Mitgliedstaaten dem effizienten Ein-
satz staatlicher Gelder eine hohe Bedeutung zu.
Transparente Vergabeverfahren zur Abwehr von
Korruption und Günstlingswirtschaft haben sich be-
währt.

Gleiche Qualität zum halben Preis

Warum müssen Architekturleistungen europaweit
ausgeschrieben werden und Rechtsanwaltsleistun-
gen nicht? Angst vor dem Wettbewerb? Vergabever-
fahren würden dazu führen, dass Stundensätze sin-
ken und die Qualität steigt. Gute Leistungen werden
im Wettbewerb ermittelt. Die öffentliche Hand
muss unsere Steuergelder wirtschaftlich einsetzen.
Bei gleicher Qualität wäre bei einer Ausschreibung
bis zu 50 Prozent Ersparnis möglich gewesen.

Frischer Wind für den Anwaltsmarkt, hinfort mit
Renommee, Vetternwirtschaft und üblem Hofliefe-
rantentum! Rechtsberatungsleistungen sind in ei-
nem transparenten, wettbewerblichen und auf
Gleichbehandlung basierenden Verfahren zu verge-
ben.

GARMISCH. Aufatmen in Nieder-
sachsen: Nach einem Urteil des
Oberlandesgerichts Celle war die
Ausschreibung für den Neubau des
Landeskriminalamts juristisch kor-
rekt. Damit kann das Wirtschaftsmi-
nisterium das Projekt wie geplant
in Angriff nehmen.

Gegen die Ausschreibung geklagt
hatte eine Anwaltskanzlei, die sich
auf Paragraf 97 Abs. 3 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB) berief. Demnach hat der
Staat bei der Vergabe von Aufträgen
mittelständische Interessen zu be-
rücksichtigen, indem er Leistungen
in der Menge aufteilt (Teillose) und
getrennt nach Art oder Fachgebiet
(Fachlose) vergibt. Niedersachsen
jedoch wollte die wirtschaftliche,
technische und juristische Bera-
tung an einen Gesamtberater verge-
ben. Damit hätten kleine Kanzleien
keine Chance gegenüber multidis-
ziplinären großen Wettbewerbern.

Die Celler Richter jedoch urteil-
ten, dass die Ausschreibung nicht
gegen das Gesetz verstoßen habe.
Denn dem GWB zufolge darf die öf-
fentliche Hand mehrere Teil- oder
Fachlose auch zusammen verge-
ben, wenn wirtschaftliche oder
technische Gründe dies erfordern.
Das wiederum spricht für eine Ver-
gabe im Paket – denn sie ist in der
Regel günstiger. Das Gericht gab zu-
dem zu bedenken, dass bei einer
Vergabe von Teillosen nicht gewähr-
leistet sei, dass sie inhaltlich mit
den anderen Teilleistungen zusam-
mengefügt werden könnten.

Tatsächlich dürfte der wirtschaft-
liche Vorteil einer Gesamtvergabe
bei den meisten Großaufträgen ge-
geben sein. Der eigentlichen Idee
des Paragrafen 93 GWB, die Förde-
rung mittelständischer Unterneh-
men, widerspricht das. Das Celler
Urteil bevorzugt daher große Kanz-
leien, die eine Gesamtberatung
günstiger aus einer Hand anbieten
können. crz

Rechtsberatungsleistungen, deren Inhalte
vorab nicht erschöpfend und eindeutig be-
schreibbar sind, müssen nicht europaweit

ausgeschrieben werden. Im Vergleich mit der Ver-
gabe anderer freiberuflicher Dienstleistungen, wie
zum Beispiel von Architekten, vermag dieses Er-
gebnis zunächst erstaunen. Bei näherer Betrach-
tung überzeugt hier jedoch die Logik des vergabe-
rechtlichen Systems.

Der Sinn des Vergaberechts besteht darin, einen
europäischen Binnenmarkt zu ermöglichen. Inte-
ressierte Unternehmen sollen durch europaweite
Ausschreibungen die Chance erhalten, auch Ange-
bote für Aufträge in anderen Mitgliedstaaten abzu-
geben.

Kein Platz für Reformen

Hierbei hat der europäische Gesetzgeber zwischen
den einzelnen Dienstleistungen unterschieden, da
bestimmte Aufträge bereits von ihrer Natur her für
Unternehmen in anderen Ländern eher uninteres-
sant sind – das sind sogenannte nachrangige Dienst-
leistungen. Deren Vergabe genießt deshalb Verfah-
renserleichterungen. So ist insbesondere keine eu-
ropaweite Bekanntmachung erforderlich.

Auch Rechtsberatungsleistungen gehören zur
Gruppe der nachrangigen Dienstleistungen. Damit
bedarf ihre Vergabe im Regelfall rechtmäßiger-
weise keiner europaweiten Ausschreibung.

Da gerade die juristische Betreuung großer Pro-
jekte in den meisten Fällen spezifische Kenntnisse
und Erfahrungen im jeweiligen nationalen Recht er-
fordert, ist diese Regelung zu begrüßen – und sollte
daher auch beibehalten werden. Für Reformbestre-
bungen ist an dieser Stelle kein Platz.

Christian Braun,
Rechtsanwalt in
Leipzig

Beim Neubau des Schiffshebewerks in Niederfinow, welches nach
mehr als 70 Betriebsjahren unter der Federführung des Baukon-
zerns Bilfinger Berger über die nächsten fünf Jahre ersetzt werden

soll, geht es um eine Menge Geld: Das Investitionsvolumen des Projekts
beträgt 285 Mio. Euro. Davon steuert die Europäische Union rund 48
Mio. Euro bei. Umso erstaunlicher ist es, dass die rechtliche Betreuung
des Großprojekts mit einem Etat von immerhin drei Mio. Euro nicht öf-

fentlich ausgeschrieben wurde. Das Oberlandesgericht Düsseldorf aller-
dings bescheinigte dem Staat, sich bei der Auftragsvergabe korrekt ver-
halten zu haben (Az.: VII-Verg 55/09). Unter den Juristen geht der Streit
indes weiter. Die zentrale Frage lautet: Muss die öffentliche Hand künf-
tig auch Aufträge für Rechtsdienstleistungen europaweit ausschreiben,
die sie mangels eigener Expertise von externen Anwaltskanzleien für Mil-
lionenbeträge einkauft?
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bessere Ergebnisse
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Mehr als jeder 14. Euro, den
die Deutschen heute im
Einzelhandel ausgeben,
fließt an die Versandan-

bieter: 2009 waren es rund 29 Mrd.
Euro. Weit über die Hälfte davon
entfällt auf Online-Geschäfte, mit
stark steigender Tendenz. Für den
Kunden ist ein solcher Einkauf be-
quem. Freilich: Er geht auch höhere
Risiken ein als beim Kauf im Laden.
Wird er nicht auf Rechnung belie-
fert, muss er einem Anbieter, des-
sen Seriosität er oft nur schwer beur-
teilen kann, seine Bank- oder Kredit-
kartendaten anvertrauen. Überdies
kauft er die Katze im Sack, weil er
die Ware vor Vertragsschluss nicht
in Augenschein nehmen und zum
Beispiel Kleidung nicht anprobie-
ren kann.

Beide Umstände könnten die At-
traktivität des Versandhandels we-
sentlich senken. Für beide gibt es
aber marktkonforme Lösungen: Die
Unsicherheit über den Anbieter kön-
nen Testberichte und Bewertungen
im Internet, wie sie etwa Amazon
Marketplace und Ebay vorsehen,
vermindern. Zahlungen lassen sich
über Unternehmen wie Amazon
oder Paypal abwickeln, die für die
ordnungsgemäße Lieferung durch
den Verkäufer einstehen. Und der
Unsicherheit hinsichtlich der Ware
kann durch Einräumung eines Rück-
gabe- oder Umtauschrechts begeg-
net werden.

Widerrufsrecht verursacht Kosten

Schon vor Beginn des Internet-Zeit-
alters gewährten viele Anbieter ih-
ren Kunden ein solches Recht. In ih-
rer Werbung stellten sie die Möglich-
keiten heraus, um den Verbrau-
chern die Scheu vor dem Versand-
handel zu nehmen. Im Jahr 1997 er-
ließ dann die Europäische Gemein-
schaft die Fernabsatzrichtlinie.
Diese verpflichtet die Mitgliedstaa-
ten, den Verbrauchern,
die beispielsweise schrift-
lich, telefonisch oder
über das Internet Waren
oder Dienstleistungen er-
werben, gesetzlich ein
Widerrufsrecht einzuräu-
men. Sie regelt auch die
Ausgestaltung dieses
Rechts.

Die Vorgaben sind
zwingend: Unterneh-
mer und Verbraucher
können von ihnen auch
einverständlich nicht zulasten des
Verbrauchers abweichen, etwa in-
dem sie das Widerrufsrecht aus-
schließen. Ob das angemessen ist,
ist zweifelhaft. Mehr Verbraucher-
schutz ist keineswegs stets im Inte-
resse der Konsumenten, weil er
nicht kostenlos zu haben ist. Die Un-
ternehmer kalkulieren die Kosten,
die ihnen das Widerrufsrecht verur-
sacht, in ihre Preise ein. Ein Verbrau-

cher muss so für das Bestehen des
Widerrufsrechts zahlen.

Wer heute ein Notebook im Ver-
sandhandel kauft, erwirbt zwangs-
weise eine Art Versicherung mit, die
es ermöglicht, das Notebook durch
Ausübung des Widerrufsrechts zu-
rückzugeben. Für die Versicherung

muss der Käufer bezah-
len, unabhängig davon,
ob er sich den Widerruf
vorbehält oder sicher
ist, das Notebook behal-
ten zu wollen.

Die Verbraucher, de-
nen nichts am Widerrufs-
recht liegt, zahlen also
für diejenigen mit, die
widerrufen – es kommt
zu einer Quersubventio-
nierung. Die Höhe hängt
davon ab, welchen An-

teil der Kosten ein Unternehmer
dem Verbraucher auferlegen darf.
Ist der Spielraum gering, werden die
anderen Kunden stärker in die
Pflicht genommen. Die Ausgestal-
tung des Widerrufsrechts entschei-
det also darüber, wie viel alle Ver-
braucher für die Widerrufenden mit-
zahlen: Wie steht es mit den Kosten
für die Hinsendung und die Rücksen-
dung der Ware? Darf der Unterneh-

mer eine Bearbeitungsgebühr ver-
langen? Darf er einen Ausgleich da-
für fordern, dass er die zurückge-
sandte Ware nicht mehr als neu ver-
kaufen kann, weil der Verbraucher
sie benutzt hat? Was geschieht,
wenn die Ware beschädigt zurück-
kommt?

Die Fernabsatzrichtlinie bringt
kaum Klarheit. Dort heißt es: „Da-
mit es sich um mehr als ein bloß for-
males Recht handelt, müssen die
Kosten, die vom Verbraucher im
Fall der Ausübung des Widerrufs-
rechts getragen werden, auf die un-
mittelbaren Kosten der Rücksen-
dung der Waren begrenzt werden.
Es ist Sache der Mitgliedstaaten, wei-
tere Bedingungen und Einzelheiten
für den Fall der Ausübung des Wi-
derrufsrechts festzulegen.“

EU-Richter stärken Konsumenten

Der deutsche Gesetzgeber hat das
so umgesetzt, dass der Verbrau-
cher prinzipiell Wertersatz für eine
Beschädigung der Sache leisten
muss, auch wenn er sie nicht ver-
schuldet hat. Zudem muss er einen
Ausgleich dafür zahlen, dass er die
Sache nutzen konnte.

Was die Rücksendekosten anbe-
langt, war der deutsche Gesetzge-

ber verbraucherfreundlicher als
die Richtlinie: Sie dürfen dem Ver-
braucher nur auferlegt werden,
wenn die zurückzusendende Sache
nicht mehr als 40 Euro kostet oder
wenn er zum Zeitpunkt des Wider-
rufs noch nicht gezahlt hat. Für die
Hinsendekosten findet sich keine
besondere gesetzliche Regelung.
Der Bundesgerichtshof (BGH) ist
der Ansicht, dass der Verbraucher
sie zumindest dann tragen muss,
wenn sie gesondert in Rechnung ge-
stellt werden.

Was der deutsche Gesetzgeber
und der Bundesgerichtshof mei-
nen, ist freilich nicht das letzte
Wort – das steht dem Gerichtshof
der Europäischen Union (EuGH) in
Luxemburg zu. Das deutsche Recht
muss den Vorgaben der Fernabsatz-
richtlinie entsprechen und der
EuGH entscheidet über deren Aus-
legung.

Im vergangenen Jahr haben die
Luxemburger zwei Urteile gefällt,
die die Rechte der Konsumenten
stärken: Erstens hat der EuGH ent-
schieden, dass – entgegen der An-
sicht des BGH – dem Verbraucher
bei einem Widerruf die Hinsende-
kosten nicht auferlegt werden dür-
fen, da ihn das von der Ausübung
seines Widerrufsrechts abhalten
könnte. Aus dem gleichen Grund
hielten die Richter es in der zwei-
ten Entscheidung für unzulässig,
den Verbraucher zu einer Aus-
gleichszahlung zu verpflichten,
weil er bis zur Rücksendung der
Ware die Möglichkeit zur Nutzung
hatte.

Dagegen kann der Unternehmer
einen angemessenen Ausgleich ver-
langen, wenn er beweist, dass der
Kunde die Ware tatsächlich verwen-
det hat. Widerruft dieser beispiels-
weise den Kauf eines Notebooks,
muss er demzufolge nicht dafür
zahlen, dass er das Gerät zwei Wo-
chen lang nutzen konnte, sondern
nur dafür, dass er es nachweislich
eine bestimmte Zahl von Stunden
genutzt hat.

Gesetzgeber sollte BGB anpassen

Es ist zu hoffen, dass der EuGH bald
Gelegenheit erhält, weitere Fragen
zu beantworten. So ist es zweifel-
haft, ob die europäischen Richter
die vom deutschen Recht statuierte
Pflicht akzeptieren werden, für Be-
schädigungen verschuldensunab-
hängig Wertersatz zu leisten.

Das deutsche Recht kann zwar
jetzt schon im Sinne der Vorgaben
des EuGH ausgelegt werden. Den-
noch sollte der Gesetzgeber zur
Klarstellung das Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) ändern. Er sollte die Ge-
legenheit nutzen, dem Verbraucher
entgegen der bisherigen Regelung
generell die Kosten für die Rücksen-
dung der Ware aufzuerlegen. Die eu-
roparechtlichen Vorgaben begünsti-
gen den Verbraucher schon in ho-
hem Maße und führen zu einer pro-
blematischen Quersubventionie-
rung. Man sollte deshalb nicht noch
über diese Vorgaben hinausgehen.
Sie zu erfüllen ist – wie die EuGH-
Entscheidungen zeigen – schon
schwer genug.

Florian Faust ist Inhaber des Lehr-
stuhls für Bürgerliches Recht,
Handels- undWirtschaftsrecht und
Rechtsvergleichung an der Bucerius
Law School in Hamburg.

Verbraucher zahlen für ihre Rechte
Der Europäische
Gerichtshof stärkt die
Position der Kunden im
Versandhandel. Die
Unternehmen schlagen
die höheren Kosten
aber auf die Preise auf.

InternetDie Deutschen werden
in diesem Jahr mehr Geld im
Netz ausgeben als je zuvor. Der
Bundesverband des Deutschen
Versandhandels (BVH) rechnet
mit einem Umsatz von rund 24,3
Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vor-
jahr ist das ein Zuwachs von fast
zwölf Prozent. Fast drei Viertel
davonmachenWarenbestellun-
gen aus, der Rest entfällt auf digi-
tale Dienstleistungen.

GesamtmarktAuch insgesamt
kann der Versandhandel zule-
gen. Die Kunden werden in die-
sem Jahr voraussichtlichWaren
imWert von 29,9 Mrd. Euro be-
stellen – das sind 2,7 Prozent
mehr als im vergangenen Jahr.
Mehr als 53 Mio. Deutsche sind
nach BVH-Angaben Kunden ei-
nes Versandhändlers. Ammeis-
ten Geld geben sie für Kleidung
und Schuhe aus – 2009 waren es
rund 13,4 Mrd. Euro. Mit Medien,
Bild- und Tonträger erzielten die
Händler 3,1 Mrd. Euro, mit Bü-
chern, CDs und DVDs rund 2,3
Mrd. Euro.
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Florian Faust

VERSANDHANDEL

Wachstumsmarkt Online-Handel: Versandlager von Amazon in Leipzig.
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S tolze 3020 600 Euro für einen Rechtsbera-
tungsauftrag. Die erst nachträglich bekanntge-
machten Auftragskriterien im Zusammenhang

mit dem Neubau des Schiffshebewerks lauteten wie
folgt: „Wirtschaftlich günstigstes Angebot in Bezug
auf folgende Kriterien: Renommee, Gewichtung: 60
Prozent; Kundendienst, Gewichtung: zehn Prozent;
Preis, Gewichtung: 30 Prozent.“

Eine heimliche, binnenmarktrelevante Beauftra-
gung mit dem Kriterium „Renommee“ ist willkür-
lich und verstößt gegen das Gemeinschaftsrecht.
Wie die Kommission der Europäischen Union 2006
ausgeführt hat, kommt angesichts der Haushaltspro-
bleme vieler Mitgliedstaaten dem effizienten Ein-
satz staatlicher Gelder eine hohe Bedeutung zu.
Transparente Vergabeverfahren zur Abwehr von
Korruption und Günstlingswirtschaft haben sich be-
währt.

Gleiche Qualität zum halben Preis

Warum müssen Architekturleistungen europaweit
ausgeschrieben werden und Rechtsanwaltsleistun-
gen nicht? Angst vor dem Wettbewerb? Vergabever-
fahren würden dazu führen, dass Stundensätze sin-
ken und die Qualität steigt. Gute Leistungen werden
im Wettbewerb ermittelt. Die öffentliche Hand
muss unsere Steuergelder wirtschaftlich einsetzen.
Bei gleicher Qualität wäre bei einer Ausschreibung
bis zu 50 Prozent Ersparnis möglich gewesen.

Frischer Wind für den Anwaltsmarkt, hinfort mit
Renommee, Vetternwirtschaft und üblem Hofliefe-
rantentum! Rechtsberatungsleistungen sind in ei-
nem transparenten, wettbewerblichen und auf
Gleichbehandlung basierenden Verfahren zu verge-
ben.

GARMISCH. Aufatmen in Nieder-
sachsen: Nach einem Urteil des
Oberlandesgerichts Celle war die
Ausschreibung für den Neubau des
Landeskriminalamts juristisch kor-
rekt. Damit kann das Wirtschaftsmi-
nisterium das Projekt wie geplant
in Angriff nehmen.

Gegen die Ausschreibung geklagt
hatte eine Anwaltskanzlei, die sich
auf Paragraf 97 Abs. 3 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB) berief. Demnach hat der
Staat bei der Vergabe von Aufträgen
mittelständische Interessen zu be-
rücksichtigen, indem er Leistungen
in der Menge aufteilt (Teillose) und
getrennt nach Art oder Fachgebiet
(Fachlose) vergibt. Niedersachsen
jedoch wollte die wirtschaftliche,
technische und juristische Bera-
tung an einen Gesamtberater verge-
ben. Damit hätten kleine Kanzleien
keine Chance gegenüber multidis-
ziplinären großen Wettbewerbern.

Die Celler Richter jedoch urteil-
ten, dass die Ausschreibung nicht
gegen das Gesetz verstoßen habe.
Denn dem GWB zufolge darf die öf-
fentliche Hand mehrere Teil- oder
Fachlose auch zusammen verge-
ben, wenn wirtschaftliche oder
technische Gründe dies erfordern.
Das wiederum spricht für eine Ver-
gabe im Paket – denn sie ist in der
Regel günstiger. Das Gericht gab zu-
dem zu bedenken, dass bei einer
Vergabe von Teillosen nicht gewähr-
leistet sei, dass sie inhaltlich mit
den anderen Teilleistungen zusam-
mengefügt werden könnten.

Tatsächlich dürfte der wirtschaft-
liche Vorteil einer Gesamtvergabe
bei den meisten Großaufträgen ge-
geben sein. Der eigentlichen Idee
des Paragrafen 93 GWB, die Förde-
rung mittelständischer Unterneh-
men, widerspricht das. Das Celler
Urteil bevorzugt daher große Kanz-
leien, die eine Gesamtberatung
günstiger aus einer Hand anbieten
können. crz

Rechtsberatungsleistungen, deren Inhalte
vorab nicht erschöpfend und eindeutig be-
schreibbar sind, müssen nicht europaweit

ausgeschrieben werden. Im Vergleich mit der Ver-
gabe anderer freiberuflicher Dienstleistungen, wie
zum Beispiel von Architekten, vermag dieses Er-
gebnis zunächst erstaunen. Bei näherer Betrach-
tung überzeugt hier jedoch die Logik des vergabe-
rechtlichen Systems.

Der Sinn des Vergaberechts besteht darin, einen
europäischen Binnenmarkt zu ermöglichen. Inte-
ressierte Unternehmen sollen durch europaweite
Ausschreibungen die Chance erhalten, auch Ange-
bote für Aufträge in anderen Mitgliedstaaten abzu-
geben.

Kein Platz für Reformen

Hierbei hat der europäische Gesetzgeber zwischen
den einzelnen Dienstleistungen unterschieden, da
bestimmte Aufträge bereits von ihrer Natur her für
Unternehmen in anderen Ländern eher uninteres-
sant sind – das sind sogenannte nachrangige Dienst-
leistungen. Deren Vergabe genießt deshalb Verfah-
renserleichterungen. So ist insbesondere keine eu-
ropaweite Bekanntmachung erforderlich.

Auch Rechtsberatungsleistungen gehören zur
Gruppe der nachrangigen Dienstleistungen. Damit
bedarf ihre Vergabe im Regelfall rechtmäßiger-
weise keiner europaweiten Ausschreibung.

Da gerade die juristische Betreuung großer Pro-
jekte in den meisten Fällen spezifische Kenntnisse
und Erfahrungen im jeweiligen nationalen Recht er-
fordert, ist diese Regelung zu begrüßen – und sollte
daher auch beibehalten werden. Für Reformbestre-
bungen ist an dieser Stelle kein Platz.

Christian Braun,
Rechtsanwalt in
Leipzig

Beim Neubau des Schiffshebewerks in Niederfinow, welches nach
mehr als 70 Betriebsjahren unter der Federführung des Baukon-
zerns Bilfinger Berger über die nächsten fünf Jahre ersetzt werden

soll, geht es um eine Menge Geld: Das Investitionsvolumen des Projekts
beträgt 285 Mio. Euro. Davon steuert die Europäische Union rund 48
Mio. Euro bei. Umso erstaunlicher ist es, dass die rechtliche Betreuung
des Großprojekts mit einem Etat von immerhin drei Mio. Euro nicht öf-

fentlich ausgeschrieben wurde. Das Oberlandesgericht Düsseldorf aller-
dings bescheinigte dem Staat, sich bei der Auftragsvergabe korrekt ver-
halten zu haben (Az.: VII-Verg 55/09). Unter den Juristen geht der Streit
indes weiter. Die zentrale Frage lautet: Muss die öffentliche Hand künf-
tig auch Aufträge für Rechtsdienstleistungen europaweit ausschreiben,
die sie mangels eigener Expertise von externen Anwaltskanzleien für Mil-
lionenbeträge einkauft?

Pro:MehrWettbewerb sorgt für
bessere Ergebnisse

Niedersachsen
darf Expertise
im Paket buchenMuss der Staat anwaltliche

Beratungsleistungen europaweit ausschreiben?

Arnold Boesen,
Rechtsanwalt in
Bonn

Contra: GroßeProjekte brauchen
Know-how in nationalemRecht
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